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Vorwort

Gesetzesnovellen im Verkehrsteuerrecht reißen nicht ab, Detailregelungen nehmen zu
und dann auch noch ein neues Lehrbuch? Genau deshalb! Gerade jetzt ist es umso
wichtiger, den Überblick über die wesentlichen Strukturen eines Gesetzes zu bewah
ren. Dieses Lehrbuch verfolgt das Ziel, die grundlegende Systematik und das tragende
Gefüge des Verkehrsteuerrechts (USt und GrESt) zu erläutern, um Sie in die Lage zu
versetzen, auch komplexe Sachverhalte der Praxis systemisch lösen zu können. Die
wesentlichen Prinzipien der Besteuerung werden Ihnen nahe gebracht und anhand
vieler Beispiele anschaulich erläutert. Hierdurch kann schon während des Lesens
unter Zuhilfenahme der Gesetzestexte (und Steuerrichtlinien) die "Technik" des Steu
errechts bzw. der Steuergesetzgebung und der darauf basierenden Problemlösung
erlernt werden.

Vor diesem Hintergrund richtet sich unser Lehrbuch in erster Linie an Leser, die sich
mit dem Thema Steuern im Hinblick auf ihre berufliche Aus- und Fortbildung befas
sen (Studierende, angehende Steuerfachwirte/-angestellte, Bilanzbuchhalter sowie
diejenigen, die einen Einstieg in die Vorbereitung zur Steuerberater-Prüfung suchen).
Darüber hinaus sprechen wir aber auch den ambitionierten Einsteiger an, der sich
einen Überblick über die komplexe Gesetzesmaterie verschaffen möchte, um anhand
des vorliegenden Lehrbuchs die Untiefen des Verkehrsteuerrechts ausloten zu können.

Der Auflage liegt die Rechtslage November 2010 zugrunde. Es werden damit die ver
abschiedeten Rechtsänderungen (u.a. JStG 2009, Bürgerentlastungsgesetz Krankenver
sicherung, Wachstumsbeschleunigungsgesetz) bis hin zum "EU-Vorgaben-Umsetzungs
gesetz" sowie aktuelle Rechtsprechung) berücksichtigt. Zudem ist der Regierungsent
wurf des Jahressteuergesetzes 2010 eingearbeitet worden.

Mit dem Lehrbuch "Ertragsteuern" von Dinkelbach liegt zudem ein ideales Komple
mentärwerk zu den Verkehrsteuern vor. Im Verbund schaffen beide Lehrbücher nicht
nur eine systematisch kompakte Basis für Studierende der Steuerlehre ebenso wie für
angehende Steuerfachwirte/-angestellte, Bilanzbuchhalter, Steuerberater und Wirt
schaftsprüfer, sondern ermöglichen auch eine fundierte Prüfungsvorbereitung.

Sollten Sie bei der Lektüre Anregungen oder Ergänzungswünsche entwickeln, teilen
Sie uns diese bitte z.B. per E-Mail an verkehrsteuerbuch@googlemail.com mit. Vielen
Dank!

Wir wünschen Ihnen Allen viel Spaß bei der Lektüre und viel Erfolg bei Ihren Prüfungen!

Köln, im November 2010

Dr. Kai M. Gellrich, StB Dr. Jörg Philippen
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Teil I

Umsatzsteuer



1 Einführung

1.1 Systematische Einordnung der Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer knüpft bei der Besteuerung im Gegensatz zu den speziellen Ver
kehrsteuern (GrESt, VersSt usw.) nicht an bestimmte Rechts- und Wirtschaftsvorgänge
an, sondern will wirtschaftliche Verkehrsvorgänge (sog. Umsätze) schlechthin erfas
sen. Im Hinblick auf ihre gesetzestechnische Ausgestaltung ist die Umsatzsteuer daher
als allgemeine Verkehrsteuer einzuordnen.

Wirtschaftlich betrachtet will die USt aber nicht die Unternehmer in ihrer Eigenschaft
als Unternehmer belasten. Besteuerungsziel ist vielmehr die Belastung der konsumti
ven Einkommensverwendung beim Endverbraucher, denn auch in der Einkommens
verwendung, also dem Verbrauch (Konsum) im weitesten Sinne, wird ebenso wie im
Einkommen und Vermögen ein sinnvoller Maßstab für die Messung steuerlicher Leis
tungsfähigkeit gesehen. Steuergut der USt sind also allgemein die Aufwendungen für
den nichtunternehmerischen Verbrauch, weshalb sie auch als allgemeine Verbrauch
steuer bezeichnet werden kann. Lediglich aus technischen Gründen (Praktikabilitäts
gründe) wird die Steuer nicht bei jedem Verkehrsvorgang von den Leistungsempfän
gern, sondern von den leistenden Unternehmern erhoben. Ihrer wirtschaftlichen Wir
kung nach ist die USt deshalb klar eine allgemeine Verbrauchsteuer, die alle Waren
und Dienstleistungen trifft, die aus dem Bereich der unternehmerischen Sphäre an
Endverbraucher gelangen.

Erhebungstechnisch ist die USt eine Jahressteuer, die auf der Basis eines jährlichen
Besteuerungszeitraumes periodisch erhoben wird (§ 16 I UStG). Als Jahressteuer ist sie
zugleich eine Veranlagungssteuer. Allerdings hat der Unternehmer die Steuer in der
USt-Jahresanmeldung und entsprechend in den USt-Voranmeldungen selbst zu be
rechnen (Steueranmeldung, § 18 m UStG). Deshalb wird die Veranlagung durch die
Finanzbehörde entbehrlich, soweit sie die Steuer nicht abweichend festsetzen will
(§ 167 I AO).
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1
Ein{Ohrung

1.2 Funktionsweise des Umsatzsteuersystems

Das Besteuerungsziel der USt, den Konsum des Endverbrauchers steuerlich zu be
lasten, ist rechtstechnisch in vielfältiger Weise realisierbar. Im Rahmen der Implemen
tierung eines Umsatzsteuersystems innerhalb eines Wirtschaftsraumes (z. B. Deutsch
land, EU) sind daher verschiedene Fragestellungen zu beantworten.

In einer Volkswirtschaft durchlaufen die meisten Gegenstände oder Dienstleistungen
eine Vielzahl unterschiedlicher Phasen oder Stadien (produktionsstufen) bevor sie
beim privaten Endabnehmer zu Verbrauch oder Gebrauch führen. Mit Blick auf das
Ziel der Umsatzsteuer, letztlich nur den Endverbraucher zu belasten, liegt es in techni
scher Sicht zunächst nahe, die Besteuerung nur in der Phase (sog. Einphasensystem)
anzusetzen, in der ein Umsatz tatsächlich an einen Letztverbraucher erfolgt (z. B. beim
Einzelhändler). In der Realität ist es aber oft nicht möglich zu bestimmen, ob der Leis
tungsempfänger seinerseits Unternehmer oder tatsächlich Letztverbraucher ist. Aus
diesem Grund erscheint es sinnvoll, die Anzahl der Erhebungsphasen nicht auf eine
zu begrenzen, sondern die Besteuerung in mehreren oder allen denkbaren Phasen
(Mehr-oder All-Phasen-Umsatzsteuersysteme) anzusetzen.

Bei der Mehr- bzw. Allphasenumsatzsteuer - nicht jedoch bei der Ein-Phasen-Umsatz
steuer stellt sich mit Blick auf die Erhebungstechnik die Frage, ob die Umsatzsteuer
der vorhergehenden Phasen in die Umsatzsteuerbemessungsgrundlage nachfolgender
Phasen eingeht oder nicht. Im ersten Fall wird im Ergebnis eine Erhebung der Um
satzsteuer von der Umsatzsteuer, also eine Kumulationswirkung erreicht, weshalb
man ein solches System auch als kumulatives oder Brutto-Umsatzsteuersystem be
zeichnet. Ist hingegen eine Abzugsmöglichkeit für erhaltene Umsatzsteuer vorgese
hen, so spricht man von einem nicht-kumulativen bzw. Netto-Umsatzsteuersystem.
Entscheidet man sich für die Etablierung eines nicht-kumulativen Umsatzsteuersys
tems, sind im Grundsatz zwei Varianten denkbar, um eine Umsatzsteuerkumulation
zu verhindern. Einerseits kann das gewünschte Ergebnis durch Abzug der erhaltenen
(Vor-)Umsätze (Vorumsatzabzug) erreicht werden, andererseits ist es aber auch mög
lich, nur die von Vorlieferanten in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer von
der eigenen Umsatzsteuerschuld abzuziehen (Vorsteuerabzug). Die Übersicht fasst die
Überlegungen zusammen:
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Abbildung1-1:

Kriterium:

Erhebungsphase

Erhebungs
zeitpunkt

Abzugstechnik

Funktionsweise des Umsatzsteuersystems

Funktionsweise des Umsatzsteuersystems 1

Umsatzsteuersysteme

I Einphasensystem IHI Mehrphasen-

IH1
Allphasensystem I

system

Problem:~ ->KumulationswIrkung

I
Kumulatives IHI Nicht-kumulatives I

System System

Problem: Technische Realisierung des /nichtkumulativen Systems

I Vorumsatzabzug IHI Vorsteuerabzug I

D
Umsatzsteuersystem in
Deutschland und der EU

1.2

Die USt in der EU ist (in Deutschland seit dem 01.01.1968) nach geltendem Recht als
Allphasen-Netto-USt mit Vorsteuerabzug ausgestaltet. Diese ist zunächst dadurch
gekennzeichnet, dass nicht nur die Leistungen auf der letzten Handelsstufe an den
Endverbraucher, sondern auch alle Phasen der unternehmerischen Leistungskette
jeweils nach dem vollen Umsatzwert besteuert werden. Hierdurch treten aber mögli
che Kumulationseffekte ("Kaskadeneffekte")nicht ein, denn als Netto-USt bemisst
sich die USt stets nur nach dem jeweiligen Nettoumsatz ohne USt (§ 10 I S. 2 UStG),
und außerdem wird der auf Vorleistungen entfallende Steuerbetrag im unternehmeri
sehen Bereich als Vorsteuer (§ 15 UStG) wieder abgezogen.
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Abbildung1-2: Funktionsweise des Umsatzsteuersystems 2

Lle

Lle

Lle

Lieferant L

VSt

I

USt Zahlung an Finanzamt: 1.900-xxxx€
1.900 €

xxxx€ 1.900€

terung 1 T Zahlung 11.900€

Hersteller H

I

USt Zahlung an Finanzamt: 3.800-1.900 €
1.900 €

VSt

1.900€ 3.800 €

terung 1 T Zahlung 23.800€

Zwischenhändler Z

VSt

I

USt Zahlung an Finanzamt: 4.750-3.800 € 950€

3.800 e 4.750 €

terung ! T Zahlung 29.750t:

Endverbraucher E
_____ l<i!iottZobJuoi-ao.f.lnAJU:oml ________ .. O€

Mehrwert: 25.000 € [20.000 € (L,H); 5.000 € (Z)] x 19 % = 4.750€

Beispiel (Grundfalll: Lieferant L liefert dem Hersteller H einen Produktionsgrundstoff zu einem
Preis von 11.900 € (10.000 € zzgl. 1.900 € USt). H verkauft sein hergestelltes Produkt an den
Zwischenhändler Z für 23.800 € (20.000 € zzgl, 3.800 € USt). Z wiederum verkauft an den
Endverbraucher E zu einem Preis von 29.750 € (25.000 € zzgl. 4.750 € USt). I I

Finanzamt

Der Vorsteuerabzug hat zur Folge, dass der Unternehmer im Ergebnis nur den jeweils
auf seiner Stufe in der Leistungskette erzielten Mehrwert (Wertschöpfung) versteuern
muss. Wegen dieses Wirkungszusammenhangs wird die USt auch als "Mehrwertsteu
er" bezeichnet, eine Bezeichnung, die sich auch in den Gesetzen einiger anderer Mit
gliedstaaten der EU als offizielle Bezeichnung durchgesetzt hat. Gleichwohl wird der
Intention des Gesetzgebers entsprechend im Ergebnis nicht der Unternehmer, sondern
der Endverbraucher mit USt belastet. Im Idealfall wird nämlich der Unternehmer
seinen ansonsten gewünschten Preis genau um den Betrag der USt erhöhen, so dass
der Unternehmer die Steuer zwar zahlt bzw. an das Finanzamt abführt (Steuer
schuldner), es letztlich aber der Verbraucher ist, der die Steuer trägt (Steuerträger).
Tatsächlich hängt die Möglichkeit zur Überwälzung in der Wirtschaft allerdings von
spezifischen Marktbedingungen und gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten ab und
kann daher sehr wohl auch zweifelhaft sein. In diesem Zusammenhang wird nur ein
mal mehr auch die besondere Bedeutung des Vorsteuerabzugs deutlich. Denn nur
dort, wo auf einer Umsatzstufe Vorsteuer in Abzug gebracht werden darf, können
Kumulationseffekte vermieden werden, die andernfalls als zusätzliche Größe zur
Überwälzung an den Verbraucher anstünden. Mit Hilfe der folgenden Übersichten
sollen die möglichen Wirkungsweisen des Vorsteuerabzugs bzw. Ausschlusses des
Vorsteuerabzugs verdeutlicht werden. Betrachtet wird dabei zunächst der (zweistufi
ge) Grundfall:

22



Funktionsweise des Umsatzsteuersystems 1.2

Abbildung1-3: Funktionsweise des Umsatzsteuersystems 3

Fall I: 2-Stufen-Betrachtung

I FA 1 I I FA2 I

19 19 38

vI
I

238
U 2 it+-------i

'----__---J

119 I
I

I
IU 1

Abbildung1-4: Funktionsweise des Umsatzsteuersystems 4

Falll!: 2-Stufen-Betrachtung; U2 steuerfrei mit Vorsteuerabzug

I FA 1 I I FA2 I

19 19

U 1 I

I U 2 :
200 I

I v I

Fall I beschreibt den "Normalfall" (Steuerpflichtige Umsätze mit Vorsteuerabzugs
recht), bei dem der leistende Unternehmer steuerpflichtige Umsätze bei gleichzeitig
gewährtem Vorsteuerabzug an den Abnehmer ausführt. Der Endverbraucher wird im
Ergebnis mit der auf den Netto-Wert (hier: 200) der erzeugten Güter entfallenden
Umsatzsteuer (hier: 38) belastet. Führt der Unternehmer hingegen steuerfreie Umsätze
aus und wird ihm gleichwohl ein Vorsteuerabzug gewährt (Fall 11), so entsteht dem
Endverbraucher insofern gegenüber Fall I ein Vorteil, als dass er im Ergebnis nur den
tatsächlichen Netto-Wert der Unternehmerleistungen (von Ul und U2) zu entrichten
hat (hier: 200). Führt der Unternehmer hingegen steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuer
abzug aus, so werden die dem Unternehmer von Vorunternehmern in Rechnung ge
stellte Umsatzsteuern als Kostenfaktor in die Kalkulation eingehen und (entsprechen-
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de Überwälzung sei vorausgesetzt) den Letztverbraucher belasten, glaubt dieser auch
unmittelbar steuerfrei zu erwerben. Fall Irr zeigt die Konsequenzen dieser Situation
auf. Da der letzte Unternehmer (U2) steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzugsrecht
ausführt, wird er die ihm von Vorunternehmern (Ul) in Rechnung gestellte Umsatz
steuer (hier: 19) als Kostenfaktor berücksichtigen und dem Endabnehmer zusammen
mit seinem Mehrwert in Rechnung stellen. Verglichen mit dem Grundfall entsteht dem
Endabnehmer aber noch der Vorteil eines nicht mit USt belasteten Mehrwertes des
Letztunternehmers

Abbildung1-5: Funktionsweise desUmsatzsteuergesetzes 5

Fall 111: 2-Stufen-Betrachtung; U2 steuerfrei ohne Vorsteuerabzug

19

Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man zu dem Schluss gelangen, dass Steuerfrei
heit ohne Vorsteuerabzug stets vorteilhaft für den Endabnehmer (Fall III) ist. Richtet
man allerdings den Blick von der Zwei-Stufen-Situation auf eine Drei- oder Mehrstu
fensituation wird sehr schnell klar, dass eine Vorteilhaftigkeit nicht stets gegeben sein
wird. Ausgangspunkt der Überlegung soll auch hier der "Normalfall" (Fall IV: Steu
erpflichtige Umsätze mit Vorsteuerabzugsrecht) sein. Wird der steuerfreie Umsatz
ohne Vorsteuerabzug nicht an den Endverbraucher ausgeführt (Fall V), kann die nicht
abzugsfähige Vorsteuer als Kostenfaktor auch in die Bemessungsgrundlage nachfol
gender steuerpflichtiger Umsätze eingehen (Kumulation). Das hat zur Folge, dass der
Umsatz des letzten Unternehmers in der Leistungskette infolge einer Nachhol- und
Kumulationswirkung sogar mit höherer USt belastet ist als im Falle ausschließlich
steuerpflichtiger Vorumsätze (vgl. Fall IV).
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Abbildung1-6:

Funktionsweise des Umsatzsteuersystems

Funktionsweise des Umsatzsteuergesetzes 6

1.2

Fall IV: 3-Stufen-Betrachtung

I FA 1 I I FA2 I I FA 3 I

19 19 38 38 57

119 238 357
I

I I U2 I I U3 I I
IU 1 I I I I I I V

Abbildung1-7: Funktionsweise des Umsatzsteuersystems 7

Fall V: 3-Stufen-Betrachtung; U2 steuerfrei ohne Vorsteuerabzug

I FA 1 I

19

I FA 3 I

60,61

U 1
I
I

119 I
I

219 I
I U3 v I

Insgesamt fällt USt i.H.v. 79,61 (19,00 + 60,61) an. Obwohl nur eine Wertschöpfung von 300 vorliegt
und somit nur eine USt i.H.v. 57 anfallen dürfte, ergibt sich infolge der Steuerfreiheit ohne
Vorsteuerabzugsrecht bei U2 eine Nachhol- und Kumulierungswirkung i.H.v. insgesamt 22,61. Diese
setzt sich zusammen aus 19 Einheiten nicht abziehbarer Vorsteuer und 3,61 Einheiten
Umsatzbesteuerung auf die Vorsteuer (19,00 x 0,19 = 3,61).
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1.3 Rechtsgrundlagen der USt
(Gesetz und EG-Richtlinie)

Bei der Umsatzsteuer handelt es sich um eine sog. harmonisierte Steuer im Rahmen
der Europäischen Gemeinschaft, deren gesetzliche Grundlage Art. 93 des EG
Vertrages (Ld.F. des Amsterdamer Vertrages) bildet. Danach sollen die Umsatzsteuer,
Verbrauchsabgaben und sonstige indirekte Steuern in den Mitgliedstaaten angeglichen
werden, soweit dies für die Errichtung und das Funktionieren eines gemeinsamen
Binnenmarktes erforderlich ist. Dahinter steht das Ziel, einen freien Verkehr von Wa
ren-, Personen-, Dienstleistungen und Kapital zu gewährleisten (sog. Grundfreiheiten),
mit dem vor allen Dingen steuerliche Abgaben und Erschwernisse, die an einen Wa
ren- oder Dienstleistungsverkehr über die innergemeinschaftlichen Staatsgrenzen
anknüpfen sowie jegliche steuerliche Diskriminierung von EGAusländern gegenüber
Inländern, unvereinbar wären. Nicht unvereinbar mit dem Konzept einer harmonisier
ten Steuer ist es hingegen, dass in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche
Umsatzsteuersätze angesetzt werden dürfen. Die Harmonisierung erfolgt mit Hilfe
verbindlicher Richtlinien (Art. 249 III EG-Vertrag), die durch die Organe jedes Mit
gliedstaates in angemessener Zeit in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Die
Harmonisierung der Umsatzsteuer war bis Ende 2006 in der 6. EGRichtlinie geregelt.
Die 6. Richtlinie wurde durch die Richtlinie 2006/112/EG vom 28. November 2006 über
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ersetzt (Mehrwertsteuersystemrichtlinie).
Inhaltlich unterscheidet sich die Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht von der
6.Richtlinie. Es hat nur redaktionelle Anpassungen gegeben. Auswirkungen auf das
nationale Umsatzsteuerrecht in Deutschland ergeben sich aus der Änderung nicht. Die
Richtlinie ist für alle staatlichen Organe eines Mitgliedstaates, somit auch für den
deutschen Gesetzgeber, für die deutsche Steuerverwaltung und für die deutschen
Finanzgerichte regelmäßig bindend. Bei einem Widerspruch zwischen nationalem
Umsatzsteuerrecht und EG-Richtlinien ist der nationale Gesetzgeber verpflichtet, sein
Recht der EG-Richtlinie anzupassen. Versäumt er dies, kann sich der Steuerpflichtige
bei einer ihn begünstigenden Regelung unmittelbar auf die entsprechende Richtli
nienbestimmung berufen. Ferner ist nationales Umsatzsteuerrecht innerhalb der
Grenzen des Wortlautes von den anwendenden Behörden und von der Rechtspre
chung in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie bzw. der Rechtsprechung des Euro
päischen Gerichtshofes auszulegen (Richtlinienkonforme Auslegung, Art.lO EG
Vertrag verpflichtet die Organe der Mitgliedstaaten zu gemeinschaftstreuern Verhal
ten). Bei Zweifeln über die Auslegung der EG-Richtlinie hat das nationale Gericht das
Verfahren auszusetzen und eine Vorabentscheidung des EuGH einzuholen, der über
die Auslegung der Richtlinie, nicht jedoch über die Auslegung nationalen Rechts ent
scheidet. Wichtigste nationale Rechtsgrundlage für die Umsatzbesteuerung ist das
Umsatzsteuergesetz ergänzt durch die Umsatzsteuerdurchführungsverordnung.
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1.4 Aufbau des UStG und allgemeines
Prüfungsschema

Das Umsatzsteuergesetz regelt in den §§ 1-13 UStG zunächst die Besteuerung der
Umsätze bis zur Entstehung der Steuerschuld und die Steuerschuldnerschaft. Diese
Regelungen betreffen die "Leistungsausgangsseite" eines Unternehmens. Die §§ 15,
ISa UStG und zum Teil die Definitionsnormen des § 14 betreffen Regelungen zum
Vorsteuerabzug, also solche umsatzsteuerliehen Normen, die primär die "Leistungs
eingangsseite" eines Unternehmens betreffen. Die §§ 16 ff. UStG enthalten Regelungen
zum allgemeinen Besteuerungsverfahren, sowie Sonderregelungen (§§ 23 ff. UStG)
und schließlich Übergangs- und Bußgeldvorschriften (§§ 26 ff. UStG).

Die Prüfung umsatzsteuerrelevanter Sachverhalte muss regelmäßig zunächst auf der
Leistungsausgangsseite ansetzen. Dort geht es darum, über die Steuerbarkeit und
Steuerpflicht der Leistungsabgaben des Unternehmers zu entscheiden. Erst wenn dies
erfolgt ist, kann mit Blick auf die Leistungseingangsseite beurteilt werden, ob die mit
den Ausgangsleistungen wirtschaftlich zusammenhängenden Eingangsbezüge in
Form von innergemeinschaftlichem Erwerb oder Einfuhr steuerfrei oder steuerpflich
tig sind (§§ 4b, 5 UStG). In gleicher Weise kann auch der Vorsteuerabzug aus Leis
tungseingängen erst dann beurteilt werden, wenn klar ist, für welche Ausgangsleis
tungen diese Eingangsbezüge verwendet werden sollen und wie diese Ausgangsleis
tungen hinsichtlich ihrer Steuerbarkeit und Steuerpflicht einzuordnen sind (§15 TI, m
UStG).

1.4

Abbildung1-8: Funktionsweise desUmsatzsteuersystems 8
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Leistungen, die aus der nichtunternehmerischen Sphäre erbracht werden, bleiben für
Zwecke der USt von vornherein unbeachtlich. Bezüge für den nichtuntemehmerischen
Bereich können dementsprechend nicht geeignet sein, die Berechtigung zum Vorsteu
erabzug zu vermitteln. Eine differenzierte Betrachtung machen die Leistungsbewe
gungen zwischen den beiden Bereichen der unternehmerischen und nichtunternehme
rischen Sphäre erforderlich. Bewegungen aus der untemehmerischen in die nichtun
temehmerische Sphäre fallen grundsätzlich unter einen der Tatbestände der
Gegenstandsentnahme bzw. Gegenstandsverwendung und werden damit in der Regel
auch USt auslösen. Das entspricht dem Gedanken, dass auch der nichtuntemehmeri
sehe Endverbrauch des Untemehmers der Besteuerung unterliegen soll, stünde hier
doch ansonsten die Möglichkeit zu Steuerumgehungen offen. Ein weiteres Motiv für
die Besteuerung des Eigenverbrauchs ist daneben dessen Funktion als Vorsteuerab
zugskorrektiv. Denn es kann grundsätzlich nur dort zur Besteuerung des Eigen
verbrauchs kommen, wo Eingangsbezüge zuvor in den untemehmerischen Bereich
gelangt sind und diesbezüglich die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs gegeben war.

Etwas ganz anderes gilt demgegenüber in umgekehrter Richtung, also vom nichtun
temehmerischen in den unternehmerischen Bereich. Wurde bspw. ein Gegenstand
erworben und, wie dies ohne weiters möglich ist, zunächst dem nichtuntemehmeri
sehen Bereich zugeordnet, so löst eine anschließende Einlage dieses Gegenstands in
den untemehmerischen Bereich keine USt aus. Auch kann die Einlage aus der nichtun
temehmerischen Sphäre nicht vorsteuerentlastend erfolgen. Mit dem Bezug für den
nicht untemehmerischen Bereich bleibt der Vorsteuerabzug endgültig versagt; die
nachträgliche Einlage führt diesbezüglich zu keiner Änderung. (Beispiel: Jahreswa
genverkäufer). Die Prüfungstechnik zur Lösung umsatzsteuerlicher Sachverhalte rich
tet sich (im Wesentlichen) nach der Gesetzessystematik des UStG. Demzufolge gilt es
zunächst zu klären, ob der Sachverhalt überhaupt der Umsatzbesteuerung unterliegt.
Dies wird im Rahmen der sog. Steuerbarkeitsprüfung untersucht. Ist ein Umsatz
steuerbar, so ist zu fragen, ob der Gesetzgeber eine Steuerbefreiung anordnet. Liegt
ein steuerbarer und nicht steuerbefreiter Umsatz vor, spricht man von einem steuer
pflichtigen Umsatz. In welcher Höhe der steuerpflichtige Umsatz mit Umsatzsteuer
belastet wird, hängt dann von der zugrundezulegenden Umsatzhöhe (Bemessungs
grundlage) und vom Steuersatz ab. Im Anschluss sind Fragen der Steuerschuldner
schaft und des Entstehungszeitpunktes bzw. der Fälligkeit der Steuerschuld zu erörtern,
bevor in einem letzten Schritt Überlegungen hinsichtlich einer Vorsteuerabzugsmöglich
keit anzustellen sind. Zusammengefasst ergibt sich die folgende Prüfungsreihenfolge:

Abbildung1-9: Prüfungsreihenfolge

Steuer- ~teuerbefreiunll Bemessungs- Steuersatz Steuer- Vorsteuer-
barkett ---t und 1-0 llrundlalle --I und

--I
schuldner --. abzull;

Options- Steuerbe- Entstehunsf Vorsteuer-
mÖllltchkett rechnung Fällillkeit berichtisunll
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1.5 Vorgehensweise und Überblick über die
steuerbaren Umsätze

Das Steuerobjekt der Umsatzsteuer, also diejenigen (Lebens-) Sachverhalte, die der
Umsatzsteuer unterliegen sollen, sind die drei in § 1 UStG genannten Umsätze.

Abbildung 1-10: ÜberblickSteuerbareUmsätze

Steuerobjekt IUmsätzedes § 1 UStG I....................................................................·..·····..·····..·..·····..·····..··r·..·····..·..·· ..·..·····..·...........................................................................
I I I

Entgeltlicher Einfuhr Innergemein-
Leistungsaustausch schaftlicher

Erwerb
(§ 1 I Nr. 1) (§ 1 I Nr.4) (§ 1 I Nr. 5)

····································t················· t·····································································t··································

Umsatzbesteuerung Grenzüberschreitende
im Inland Umsatzbesteuerung

1 1

1.5

Teil 11

DriUlandsgebiet

+
Teil 111

Umsatzsteuer
Binnenmarkt

+
Teil 111

Um die teils kompliziert erscheinende Systematik des Umsatzsteuergesetzes übersicht
lich und zweckmäßig zu behandeln, werden zunächst (Kapitel II) nur rein nationale
Fallkonstellationen behandelt. Kapitel III erweitert den Blickwinkel auf grenzüber
schreitende (internationale) Umsatzsteuersachverhalte, wobei infolge des Europäi
schen Binnenmarktes zumindest bei grenzüberschreitenden Lieferungen zu unter
scheiden ist zwischen Umsätzen, die mit Unternehmern im EG-Ausland abgewickelt
werden und solchen Umsätzen, die mit Unternehmern im übrigen Ausland (sog. Dritt
landsgebiet) getätigt werden.

29



2

2.1

2.1.1

Umsatzbesteuerung im Inland

Steuerbarkeit

Überblick: Steuerbare Umsätze und
Tatbestandsmerkmale

Seinen Haupttatbestand normiert das UStG in § 1 I Nr. 1 S.l, wonach der USt alle
Lieferungen und sonstigen Leistungen unterliegen, die ein Unternehmer im Inland gegen
Entgelt und im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Haupttatbestandsmerkmal ist
damit der Leistungsaustausch, d. h. die Ausführung von Lieferungen und sonstigen
Leistungen gegen Entgelt. Die nachstehende Übersicht zeigt die einzelnen Tatbe
standsmerkmale in der Reihenfolge auf, in der sie im Folgenden eingehender behan
delt werden.

Abbildung2-1: Steuerbare Umsätze

IUmsätze des § 1 UStG I
I

I I I

I Einfuhr I I Innel1.
Entgeltlicher (§ 11 Nr. 4)

Erwerb
(§ 11 Nr. 5)

Leistungsaustausch
+ +(§ 11 Nr.1)

I
Grenzüberschreitende

Umsalzbesteuerung

I

Tatbestandsmerkmale:

- Leistung (Lieferung/ sonst. Leistungen) }ILeIstungsaustausch I- gegen Entgelt
- durch einen Unternehmer
- im Rahmen seines Unternehmens
- im Inland (Ort der Leistung)
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Steuerbarkeit

Sämtliche Tatbestandsmerkmale scheinen bei oberflächlicher Betrachtung klar und
eindeutig. Eine kaum überschaubare Anzahl anhängiger bzw. vergangener Finanzge
richtsverfahren sowie umfangreiche Verwaltungsanweisungen (USt-Richtlinien des
BMF) zeigen hingegen, dass eine solche Klarheit im Einzelfall offenkundig nicht be
steht. Aus diesem Grund ist es zwingend notwendig, die einzelnen Tatbestands
merkmale näher zu beleuchten, klar zu definieren und voneinander abzugrenzen. Ein
Sachverhalt ist nur dann steuerbar, d. h, er unterliegt den umsatzsteuerlichen Rege
lungen nur dann, wenn alle Tatbestandsmerkmale des § 1 UStG erfüllt sind. Liegt
mindestens eine Voraussetzung nicht vor, so sind die Umsätze nicht steuerbar, was zu
einer Nichtanwendbarkeit des UStG führt.

Beispiel (nicht steuerbarer Umsatz): Der Privatmann P verkauft und übereignet seine
rustikale Wohnzimmereinrichtung an den X. Trotz Vorliegen eines Umsatzes und
Leistungsaustausches ist der Verkauf nicht steuerbar, da der P kein Unternehmer ist.

Von der Frage der Steuerbarkeit zu unterscheiden ist die Frage nach der Steuer
pflicht. Steuerbare Umsätze unterliegen nur dann der USt, wenn nicht ein besonderer
Befreiungstatbestand des § 4 UStG eingreift. Nicht steuerbare Umsätze werden vom
Umsatzsteuergesetz überhaupt nicht erfasst. Steuerfreie Umsätze werden hingegen
vom Umsatzsteuergesetz erfasst, sie sind allerdings aufgrund gesetzlicher Anordnung
von der Besteuerung bewusst befreit (s.u.). Es ist daher festzuhalten, dass steuerfreie
und nicht steuerbare Umsätze nur im Ergebnis einer Nichterhebung der Steuer über
einstimmen, nicht hingegen in der (systematischen) Begründung.

2.1

2.1.2 Begriff der Leistung
(Lieferung und sonstige Leistung)

Oberbegriff für Lieferungen und sonstige Leistungen ist der Begriff der Leistung.
Leistung im Sinne des UStG kann grundsätzlich alles sein, was zum Gegenstand des
Wirtschaftsverkehrs gemacht werden kann. Entscheidend ist dabei das Vorliegen einer
Leistung im wirtschaftlichen Sinne (A 1 III UStR), d. h. Leistungen, bei denen ein
über die reine Entgeltentrichtung hinausgehendes wirtschaftliches Interesse des Ent
richtenden verfolgt wird. Keine Leistungen im Sinne des UStG sind deshalb insbeson
dere bloße Geldzahlungen zur Begleichung von Verpflichtungen; hier wird ein über
die Geldbewegung hinausgehender wirtschaftlicher Zweck nicht verfolgt, und damit
müssen sie als Leistungen im wirtschaftlichen Sinne ausscheiden. Für Zwecke der USt
ist es grundsätzlich ohne Belang, ob und ggf. auf welche Weise der Leistung ein
schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft (z. B. Kaufvertrag, Tauschvertrag, Pachtver
trag, Dienstvertrag, Werkvertrag, Speditionsvertrag) zugrunde liegt. Denn anders als
die GrESt knüpft die USt nicht bereits an das Verpflichtungsgeschäft an; für sie ist
vielmehr allein das dingliche Erfüllungsgeschäft, also die Realisierung der Leistung,
maßgebend. Das zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft kann lediglich als An
haltspunkt für Inhalt und Umfang einer Leistung heranzuziehen sein.
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Beispiel: Der Möbelhändler M schließt am 07.01.2008 mit dem Käufer K einen Kauf
vertrag über eine Sitzgruppe ab, die M am 04.02.2008 an K ausliefert. Dieser zahlt den
vereinbarten Kaufpreis am 10.02.2008. Die Leistung im Sinne des UStG besteht weder
im Abschluss des Kaufvertrags noch in der Zahlung des geschuldeten Geldbetrags von
K an M, sondern allein in der Lieferung der Sitzgruppe durch M an K.

2.1.2.1 Lieferungen

2.1.2.1.1 Begriff und Gegenstand der Lieferung (Grundfall)

Lieferungen sind ein Unterfall, zugleich aber auch der Hauptfall umsatzsteuerlicher
Leistungen und müssen daher zunächst einmal deren allgemeine Voraussetzungen
erfüllen. Den besonderen Begriff der Lieferung definiert dann aber § 3 I UStG als
Leistung eines Unternehmers, durch die er oder in seinem Auftrag ein Dritter den
Abnehmer oder in dessen Auftrag einen Dritten befähigt, im eigenen Namen über
einen Gegenstand zu verfügen (Verschaffung der Verfügungsmacht). Auch hieraus
wird wiederum deutlich, dass der Leistungsbegriff des UStG wirtschaftlich zu verste
hen ist und eben anders als bspw. die GrESt nicht an das kausale Verpflichtungsge
schäft, sondern erst an das dingliche Erfüllungsgeschäft anknüpft. Die Verschaffung
der Verfügungsrnacht setzt voraus, dass die wirtschaftliche Substanz eines Gegens
tands vom Leistenden auf den Leistungsempfänger übergeht und dieser Übergang
dabei außerdem auf dem Zuwendungswillen des leistenden Unternehmers beruht.
Die Verfügungsrnacht kann gern. § 3 I UStG wie folgt verschafft werden:

(1) Dem Abnehmer durch den Unternehmer selbst

Beispiel: Ein Bäcker übergibt die Backwaren der Kundin.

(2) Dem Abnehmer durch einen Dritten im Auftrag des Unternehmers

Beispiel: Der Maschinenproduzent lässt die Maschine durch einen Lieferanten an
den Kunden übersenden.

(3) Einem Dritten im Auftrag des Abnehmers

Beispiel: Der Kunde lässt ein ausgewähltes Geschenk durch einen Versandhandel
an den Geschenkempfänger schicken.

Es kommt darauf an, dass der Abnehmer faktisch in die Lage versetzt wird, mit dem
Gegenstand nach Belieben zu verfahren, insbesondere ihn wie ein Eigentümer nutzen
und veräußern zu können. Die Verschaffung der Verfügungsrnacht ist demnach ein
Vorgang vorwiegend tatsächlicher Natur, der in der Regel mit dem bürgerlich
rechtlichen Eigentumsübergang verbunden ist, aber nicht notwendigerweise verbun
den sein muss (A 24 11 UStR). Wird also bürgerlich-rechtlich das Eigentum an einem
Gegenstand übertragen, so findet damit in den meisten Fällen zugleich eine Lieferung
im Sinne des UStG statt. Das gilt aber nur so lange, wie zusammen mit dem bürger-
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